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Berechnen Sie zuerst den Bruttolohn, dann den Nettolohn des Gesellen Fred Fleißig (22). 

Danach benötigen wir noch die Höhe des ausbezahlten Lohns. 

Fred Fleißig erhält im Monat Oktober einen Grundlohn von 1.950 Euro. Jeden Monat zahlt er 

insgesamt 70 Euro in einen VWL-Sparvertrag ein. Von diesen vermögenswirksamen Leistungen 

übernimmt sein Arbeitgeber (Sanitär 3000 GmbH) jeden Monat 40 Euro. 

 

Grundlohn:  

Bruttolohn:  

Lohnsteuer:                    159,00 Euro 

Solidaritätszuschlag:                  5,5 % 

Seit 2021 wird kein Solidaritätszuschlag mehr erhoben werden, wenn das Einkommen unter 73.000 Euro 

(Alleinstehende) beziehungsweise 151.000 Euro (Verheiratete) liegt. Das sind rund 90 Prozent der Steuerzahler. Für 

weitere 6,5 Prozent fällt der Soli zumindest teilweise weg 

Kirchensteuer:                            9 % 

Krankenversicherungsbeitrag:        14,6 % + 1,0 % (Zusatzbeitrag) 

Pflegeversicherungsbeitrag:             3,05 % zzgl. Zuschlag für Kinderlose: 0,25 % 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag:    2,4 % 

Rentenversicherungsbeitrag:          18,6 % 

 

Nettolohn: 

Ausbezahlter Lohn: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lösung:  

 

Berechnen Sie zuerst den Bruttolohn, dann den Nettolohn des Gesellen Fred Fleißig (22). 

Danach benötigen wir noch die Höhe des ausbezahlten Lohns. 

Fred Fleißig erhält im Monat Oktober einen Grundlohn von 1950 Euro. Jeden Monat zahlt er 

insgesamt 70 Euro in einen VWL-Sparvertrag ein. Von diesen vermögenswirksamen Leistungen 

übernimmt sein Arbeitgeber (Sanitär 3000 GmbH) jeden Monat 40 Euro. 

 

Grundlohn:                    1.950,00 Euro 

Bruttolohn:                    1.990,00 Euro 

Lohnsteuer:                        159,00 Euro 

Solidaritätszuschlag:                  0  Euro 

Kirchensteuer:                            9,0 % von der Lohnsteuer. 14,31 Euro 

Summe Steuer:    173,31 Euro 

Krankenversicherungsbeitrag: 14,6 % + 1,0 % (Zusatzbeitrag) = AN: 7,8 % = 155,22 Euro   

Pflegeversicherungsbeitrag:             3,05 %  = AN: 1,525 % = 30,35 Euro 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag:    2,4 % =  AN: 1,2 % =23,88 Euro 

Rentenversicherungsbeitrag:          18,6 % = AN: 9,3 % = 185,07 Euro 

Steuerabzug + SV-Abzug: 567,83 Euro 

 

Brutto minus Abzüge = Nettolohn:1.422,17 Euro 

 

Ausbezahlter Lohn:  Netto – VWL (70 Euro) = 1.352,17 Euro 

 

 

 



 

 

 


